
Stadt Plauen 

Der Oberbürgermeister 
Drucksachen Nr.: 267/2015 

 
Datum: 27.10.2015 

 

 

Verwaltungsvorlage 

 
Geschäftsbereich Oberbürgermeister 

Fachgebiet Personal/Organisation 

 

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat Termin Tagesord- 

nungsart 

TOP Abstimmungsergebnis 

Ja         Nein       Enth. 
Bürgermeisterberatung 26.10.2015 nicht öffentlich   

Verwaltungsausschuss 04.11.2015 nicht öffentlich   

Stadtrat 15.12.2015 öffentlich   

 

 

 
Inhalt Festlegung der Geschäftskreise der Bürgermeister 

 

 

 
Grundlage:  

 

 

 

 

§ 55 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO 

Beraten und 

abgestimmt: 

 

 

 

Bürgermeister der Geschäftsbereiche, Controlling 

Beschlüsse die 

aufzuheben bzw. 

zu ändern sind: 

 

 

Beschluss 3/04-2 vom 21.10.2004 

Verantwortlich für 

Durchführung: 

 

 

 

Geschäftsbereich Oberbürgermeister 

FG Personal/Organisation 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die im Sachverhalt dargestellten Geschäftskreise der Bürgermeister 

01.01.2016. 

 

 

 

 

 

 

 



Sachverhalt: 
 

Zum 01.01.2016 gilt folgende neue Aufgabenzuordnung in den Geschäftsbereichen der Bürgermeister. 

 

Geschäftsbereich 

Oberbürgermeister 

Geschäftsbereich 

Bürgermeister I 

Geschäftsbereich 

Bürgermeister II 

 

Controlling 

 

Beauftragte 

 

Wirtschaftsförderung 

 

Büro Oberbürgermeister mit 

Presse und Öffentlichkeits-arbeit/ 

Tourismus, Sitzungsdienst 

 

Personal und Organisation 

 

Finanzverwaltung 

 

Rechnungsprüfungsamt 

 

 

Kulturbetrieb 

 

Kulturreferat 

 

Informationstechnik 

 

Festhalle 

 

Zentrale Dienste  

 

Jugend und Soziales 

 

Schulen und Sport 

 

 

 

Vergabe 

 

Eigenbetrieb Gebäude- und 

Anlagenverwaltung 

 

Sicherheit und Ordnung 

 

Bau und Umwelt 

 

 

 

Der Beschluss zur Festlegung der Geschäftskreise der Bürgermeister, Drucksachen-Nr. 24/2004 und Beschluss-

Nr. 3/04-2 vom 21.10.2004 wird aufgehoben.  

 

Die oben dargestellte neue Aufgabenzuordnung ab 01.01.2016 wird wie folgt erläutert:  

 

1. Wegfall der Aufgaben von „Gesundheitsamt“ und „Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt“ 

Die Aufgaben beider Ämter wurden gem. Sächsisches Kreisgebietsneugliederungsgesetz vom 29.01.2008 

zum 01.01.2009 an den Vogtlandkreis übertragen. 

 

2. Wegfall der Stabstelle Stadtentwicklungsmanagement im Geschäftsbereich II 

Die Aufgaben der Stabstelle Stadtentwicklungsmanagement wurden gemäß Beschluss zum Stellplan 2013, 

Vorlage 617/2012 vom 18.12.2012 der Stelle Fachgebietsleiter Stadtplanung zugeordnet.  

 

3. Zuordnung des Aufgabenbereiches Informationstechnik als eigenständige Organisationseinheit zum 

Geschäftsbereich I 

Gemäß Stadtratsbeschluss, Nr. 36/12-3 vom 20.11.2012 erfolgte zum 01.01.2013 der Aufgaben- und 

Personalübergang der ADV (Allgemeine Datenverarbeitung) in den Eigenbetrieb Gebäude- und 

Anlagenverwaltung als erste Stufe der Auslagerung mit dem Ziel, innerhalb eines mittelfristigen Zeitraumes 

Klarheit darüber zu erlangen, ob eine neue Betriebsform sinnvoll und realisierbar ist. Zu den übertragenen 

Aufgaben gehörten die Beschaffung und Unterhaltung der Daten- und Kommunikationsnetze und der  IT- 

und Telekommunikationstechnik, die technische Administration der Datenverarbeitung, die Datensicherung 

und die Unterstützung der Anwender, soweit es sich nicht um inhaltliche Fragen von Fach- oder allgemeiner 

Bürosoftware handelt, für die Stadtverwaltung Plauen und ihre nachgeordneten Einrichtungen. 

 

Ebenfalls zum 01.01.2013 erfolgte die Zuordnung des IT-Managements zum FG Personal/Organisation  

inkl. der beiden bisher in der ADV tätigen Fabasoft-Administratoren. Hauptaufgabe des IT-Managements 

sind die Planung und Koordinierung der finanziellen, technischen, organisatorischen und rechtlichen 

Umsetzung von e-Governmentprojekten entsprechend der eGovernmentstrategie/IT-Gesamtkonzeption. 

 

In den vergangenen fast drei Jahren haben sich nicht die erhofften Effekte und Effizienzgewinne eingestellt, 

im Gegenteil, negative Auswirkungen überwiegen, wie z.B. die Entstehung zusätzlicher Schnittstellen, 

Kompetenzüberschneidungen und auch Abstimmungsdefizite, u.a. bei der HH-Planung. Zudem konnten die 

unterschiedlichen fachlichen Auffassungen der beiden Abteilungen durch die zuständigen Leiter nicht in der 

nötigen fachlichen Tiefe bewertet werden. Daraus resultierten lange Entscheidungswege und 

Schwierigkeiten bei der Erarbeitung konsensfähiger Festlegungen. 



Zum 01.01.2016 wird deshalb vorgeschlagen, ein eigenständiges Fachgebiet „Informationstechnik“ im 

Geschäftsbereich I zu bilden. Zum selben Zeitpunkt wird der Bereich EDV (ehemals ADV) des 

Eigenbetriebs Gebäude- und Anlagenverwaltung in die Stadtverwaltung zurückgeführt und in das genannte  

Fachgebiet „Informationstechnik“ eingegliedert. Mit Einstellung eines neuen Leiters erfolgt die 

Zusammenführung der beiden Bereiche EDV und IT-Management. 

 

Folgende Gründe sprechen dafür: 

 Verbesserung der Effektivität durch Zusammenführung der strategisch/konzeptionellen und der 

operativen Ebene  

 gemeinsame Leitung fördert die Qualität und Geschwindigkeit von Entscheidungen und sichert eine 

einheitliche Umsetzung der IT-Aufgaben 

 Schaffung gemeinsamer Standards und Dokumentationen zu Aufgabenverteilung, 

Handlungsvorgaben und Berichterstattung  

 Strategie, Umsetzung und Support in einem FG – Abbau von Schnittstellen 

 Entfernen von Doppelkompetenzen und Zusammenführen auf einer Stelle 

 Klärung nicht eindeutiger Aufgabenzuordnungen 

 Finanzverantwortung in einer Hand 

 

 

 



 

Finanzielle Auswirkungen 
 

  

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?  nein  ja 

Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro  

Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro  

Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro  

Folgekosten des Beschlusses 
 nein   

 ja, in der Begründung dargestellt 

Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?  nein  ja 

Anmerkungen:  

 

 

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses 
 

Bereits veranschlagt?  ja 

  

Veränderung zum Planansatz  neu   mehr  weniger 

Haus-

halts-

jahr 

Betrag in Euro Teilhaushalt 
N

u
m

m
er

 

 Produkt 

 Investition 

 E-Liste 

 INST-Liste 

 Z-Liste 

 Aufwand/Auszahlung   Auszahlung     Auszahlung 

 im Ergebnishaushalt  aus Investitionstätigkeit  aus Finanzierungstätigkeit 

    

    

    

    

  Ertrag/Einzahlung   Einzahlung     Einzahlung 

 im Ergebnishaushalt  aus Investitionstätigkeit  aus Finanzierungstätigkeit 

    

    

    

    

 

 

 

_______________ 

 

_______________ 

Ralf Oberdorfer 

Unterschrift liegt im Original vor 

 

Unterschrift liegt im Original 

vor 
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